




Landwirte für Landschaftspflege gesucht
Im Rahmen der staatlich geförderten Landschaftspflege– 
und Naturparkrichtlinien sollen ab 2019 im Landkreis 
Miesbach Landschaftspflegemaßnahmen wie zum Beispiel 
die Mahd von Feucht- und Nasswiesen, die Mahd von 
Steilhangwiesen, die Entbuschung und Nachpflege von 
Almen durchgeführt werden. 

Die Arbeiten sollen entsprechend den Vorgaben des Baye-
rischen Naturschutzgesetzes nach Möglichkeit an land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, Zusammenschlüsse solcher 
Betriebe, die sich zum Zweck der gemeinschaftlichen 
Bodenbewirtschaftung bilden, und Selbsthilfeeinrichtungen 
der Land- und Forstwirtschaft vergeben werden. Die Bereit-
schaft für Handarbeit ist Voraussetzung.

Die Vergütung erfolgt aufwandsbezogen maximal in Höhe 
der regionalen Stundensätze für Landschaftspflegearbeiten 
auf der Basis der Maschinenringsätze.

Landwirte, die Interesse an der Ausführung derartiger 
Maßnahmen haben sowie über die entsprechende Fach-
kenntnis und Maschinenausstattung verfügen, wenden sich 
bitte an den Landschaftspflegeverband Miesbach e.V.

Landschaftspflegeverband Miesbach e.V.
Salzhub 10
83737 Irschenberg
E-Mail: info@lpv-miesbach.de
www.lpv-miesbach.de










